
 Mit Hoch-Fürstlich-Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO.

Montag den 6ten April.
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I. Edictal-Citation.

der hiesige Herrschaftliche Bürger und Schumacher Andreas Runge,-hngeach-
berenhm, aus inständiges Bitten, vielfältig gestatteten Fristen, feine Gläubigere Den#

noch mcht befriediget, und dieselben nunmehro auf der Sachen Beendigung dringen, dem
-ükfinden nach ader dessen Güter und Haabseligkeiten jh Bezahlung aüer und jeder
Creditoren nicht anreichend seynd, mithin zum förmlichen Cöncurs gediehen; als wer
den alte und rede, welche m des besagten Andreas Runge und deM Ehefrau Gutem

und


